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schnitten nnd sich der Rnäblein rechte händl zum Stehlen und Rauben bedient.
Nicht weniger drittens die jungen Rinder bei denen Fenstern herausgenommen,
entzogen, lebendig gesotten und zur Hexerei gebraucht". Der Aberglaube hat also
das Leine zu diesen ungeheuerlichen Roheiten beigetragen. Der Dieb gebraucht
nämlich einen sogenannten „Glücksfinger" (Fingertalisman), den er einem ge¬

raubten Rinde abgeschnitten und bei Einbrüchen anzündet. Durch dieses Schlaf-
licht will er alle Leute im Hause in einen Zauberschlaf versetzen. Zu seinen
anderen Schandtaten gehören u. a.: harte Traktierung der Leute, besonders der
Frauen bei nächtlichem Neberfall, Gpferstockraub in Bergheim u. dgl. (Urteil
siehe später). Gefangennahme des R e b e l t ä t e r.

Mb sich begäb, daß einer von einer Rlanns- oder Frauensperson eine Untat
sähe, so soll derselbe solche Person, davon er das sieht, beschr.eien oder gefänk-
lich annehmen. (Wersner Taiding).

„Mit lautem Ruf wurde dem fliehenden Uebeltäter nachgesetzt und mit
Geschrei wurde über ihn vor Gericht geklagt" (Grimm). Der Bauer, auf dessen

Grund oder in dessen Haus das Berbrechen geschah, auch der erste Augenzeuge,
der den Verbrecher ertappt, nahmen die Verfolgung des Diebes oder Mörders
aus. Aus Leibeskräften schrieen sie: hilfio! Diebio! mordio! (Die alte Sprache
war weit reicher an Endungen als die heutige). Der Gerichtsknecht brachte dann
den Gefangenen an den bestimmten Mrt. Nach dein Saaldorfer Taiding nach
Ged auf das Stieg I.

Zm Salzburghofener Taiding fragt der Richter den Rechtsprecher in der W.
Frag, was rechtlich zu tim ist, weiln sich ein Verbrecher in der hosmark Salz¬
burghofen in die Urbarsgüter (Güter, von denen der Herr Erzbischof Grundherr-
ist) oder Urbarshäuser flüchtet.

Der Rechtsprecher antwortet, daß der Verbrecher, der wegen Mords, Brand,
Diebstahl, Notzwang und dergl. Sachen das Leben verwercht und den Tod ver¬

schütt hat, in ein Urbarshaus flüchtet (vertröstet), von den Bauern oder vom
Landpfleger der Grafschaft herausgenommen, wie er mit Gürtel umfangen ist,
er hab gleich 30 oder ^0 fl. mehr oder weniger bei sich, „wenn er sich in die
Flucht des Wassers oder pruggen vertrösten und begeben wurde" so haben sie ihm
nachzusetzen, bis er ans Gestade kommt, und ihn zu Handen nehmen.

Eine Verhaftung im Salzburghofener Freiviertl t72H.
Assesores Wünkler Thomas, Gerichts proz. u. Ruepp Hinterstößer.

Aktum, den 7. Dez.
Gründliche Erfahrung.

Allwo und wie die allda unlängst mit dem Schwert Hingerichteten Joseph
Renzl sive Sonnenberg, und Ander Löffler zu verhaft gekommen?

Ander Feyensperger, Amtmannssohn zu Stauffenegg, 20jährigen Alters,
deponiert bei seinem Wissen und Gewisseil, den 7. Dezember, vor einem Zahr
wär er mit dem, selbiger Zeit (zur selben Zeit) allda gewester Gerichtsdienerknecht
Joseph Rürchmayer, so dermalen zu Nußdors, Laufener Gerichts dienl, nach Salz¬
burghofen auf die Fürstenweg ins pfenden (pfänden) gangeil, nachdem sie null
voll der Salbrucken herauf Freilassing zue : und daselbst zunächst des Dorfes /:
welches unter das Salzburghofner Viertl gehört :/ durch den Gattern hinein ins
Feld auf den Fürstenweg gangen, hätten sie den allda jüngstlich justifizierten Ander
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